
Dipl.-Ing. Pemp 
LärmVibrationsArbSch
V 071106

MS 1

Die neue Lärm- und Vibrations-
Arbeitsschutzverordnung

• Dipl.-Ing. Stefan Pemp,
Niedersächsisches Ministerium für Soziales, 
Frauen, Familie und Gesundheit
Referatsleiter Arbeitsschutz, technischer 
Verbraucherschutz, Suchtbekämpfung

• Präsentation für den Runden Tisch Arbeits-
und Gesundheitsschutz in der Region 
Hannover, 06.11.2007
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Allgemeines

• Umsetzung der EG-
Arbeitsschutzrichtlinien 2002/44/EG und 
2003/10/EG in nationales Recht

• Die Artikelverordnung trat am 09.03.2007 
in Kraft
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Gefährdungsbeurteilung 

• Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilungen nach 
§ 5 ArbSchG hat der Arbeitgeber zunächst 
festzustellen, ob die Beschäftigten Lärm und 
Vibrationen ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein 
könnten. Ist dies der Fall, hat er alle hiervon 
ausgehenden Gefährdungen für die Gesundheit 
und Sicherheit der Beschäftigten zu beurteilen.

• § 3 
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Lärm - Auslösewerte

• Im Bereich von Lärm beträgt der untere 
Auslösewert 80 db(A), bzw. der obere 
Auslösewert 85 db(A), wobei der 
Arbeitgeber Maßnahmen zur Vermeidung 
oder Verringerung der Lärmexposition 
durchzuführen hat.

• § 6
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Maßnahmen - Lärm

• Kann die untere Auslöseschwelle durch technische oder 
organisatorische Maßnahmen nicht eingehalten werden, so 
hat der Arbeitgeber den Beschäftigten geeigneten 
persönlichen Gehörschutz zur Verfügung zu stellen. 
(§8(1))

• Wird der obere Auslösewert erreicht oder überschritten, 
so hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass die 
Beschäftigten den persönlichen Gehörschutz 
bestimmungsgemäß verwenden (§8(3)). Die 
Lärmbereiche sind in diesem Fall zu kennzeichnen und, 
falls technisch möglich, abzugrenzen (§7(4)). 
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Rechenhilfe Lärm:

• Land Brandenburg
• http://bb.osha.de/docs/

Laerm_Tafel.pdf
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Gehörschutz Auswahl

• Der persönliche Gehörschutz ist vom Arbeitgeber 
so auszuwählen, dass durch seine Anwendung die 
Gefährdung des Gehörs beseitigt oder auf ein 
Minimum verringert wird. Dabei muss unter 
Einbeziehung der dämmenden Wirkung des 
Gehörschutzes sichergestellt werden, dass der auf 
das Gehör des Beschäftigten einwirkende Lärm
die maximal zulässigen Expositionswerte LEX,8h 
= 85 dB(A) beziehungsweise LpC,peak = 137 
dB(C) nicht überschreitet (§8(2)).
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Grenzwerte - Vibrationen

• Der Auslösegrenzwert für Vibrationen liegen im Bereich 
Ganzkörper bei 0,5 m/s². Der Expositionsgrenzwert 
dagegen bei 1,15 m/s²(X- und Y-Richtung) und bei 0,8 
m/s² in Z-Richtung (§9(2)).

• Im Bereich der Hand-Arm-Vibrationen liegt der 
Auslösewert bei 2,5 m/s² und der Expositionsgrenzwert 
bei 5 m/s² (§9(1)).

• Auch im Bereich der Vibrationen sind Maßnahmen zur 
Vermeidung oder Verringerung der Expositionen durch 
den Arbeitgeber zu treffen (§10).
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Ganzkörpervibrationen

Quelle: BGIA Report 6/2006 

Z
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BGIA-Report 6/2006: 
Vibrationseinwirkung an Arbeitsplätzen

• http://www.hvbg.de/d/
bia/pub/rep/rep05/bgia
0606.html
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Hilfen Vibrationen

• Land Brandenburg
• http://bb.osha.de/de/gf

x/good_practice/gefae
hrdungskategorien.php
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Unterweisung

• Können bei Exposition die Auslösewerte im 
Bereich Lärm (untere Auslösewerte) oder 
Vibrationen erreicht oder überschritten, werden, 
stellt der Arbeitgeber sicher, dass die betroffenen 
beschäftigten eine Unterweisung erhalten, die auf 
den Ergebnissen der Gefährdungsbeurteilung 
beruht. Sie muss vor Aufnahme der 
Beschäftigung und danach in regelmäßigen 
Abständen erfolgen (§11).
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Arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchungen

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen 
sind vom Arbeitgeber regelmäßig zu veranlassen, 
wenn im Bereich Lärm die obere 
Auslöseschwelle bzw. im Bereich der 
Vibrationen die Expositionsgrenzwerte erreicht 
oder überschritten werden. Sie sind anzubieten, 
wenn die untere Auslöseschwelle (Lärm) bzw. 
die Auslöseschwelle (Vibrationen) überschritten
wird (§14).
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Überblick: LärmVibrationsArbSchV –
Lärm (Quelle: Land Brandenburg)
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Überblick: LärmVibrationsArbSchV –
Ganzkörper-Vibration (Quelle: Land Brandenburg)
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Überblick: LärmVibrationsArbSchV –
Hand – Arm -Vibration (Quelle: Land Brandenburg)
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Ende

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit


